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§ l 

Ge s e t~ li-9!?-2 ~~ndJ-.9ß~_§ es_ Beb a uu12fs~1an es 
Nach der 6. Verordnung zür Durchführung des BBauG. vorn 14. 6o 1961 
·( GVOBl. S 108) gilt der durch Erlaß des Ministers :::ur Arbeit? 
Soziales und Vertriebene des Landes Schleswig-HolGtcin vorit 9 0 12. 
1952 genehmigte Aufbauplan g~rräß § 173 de$. BBauGo vorn 23. 6. l960 
als Flächennutzungsplan weiter. Der vorliegende Bebauungsplan ist 
aus dem FlUchennutzungsplan entwickelt und gemäß §§ 8 und 9 des 
BBauG. aufgestellt worden. 

§ 2 

Lf2,QJ:m i s c he _ G ru:rr{Ll&ßen...".§.§l.L]§ bau ung§J2lafl~ 
Als Kartengrundlage/ für den gegenv1ärtigen rechtlichen und topogra
phischen Nachv:eis der G_rundstücke dienten AbzeichiiUngen der 

···Katasterkar·t e. 

§ 3 

Be_:teilgj;e _l<;igentümer 
Die Eigentüm6r der irn Gelturtgsbereich des Bebauungsplanes liegen
den Grundstücke wurden nach dem Liegenschaftskatasto:t' und dem 
Grundbuch festgestellt. Sie sind namentlich in dern EigentUmerver-. 
zeichnis aufgeführt;; das auch die Lage-? Kato.s·ter~ und Grundbuch
bezeichnungen~ Flächengrößen sowie die nach dem BJ3auGo in Aus
sicht genommenen boden.ordnenden und so:nstige:tll\Iaßnahmen enthäl to 

Die Eigentpmsgrenzen sind im Lageplan irr starfer, die Flurstücks
grenzen in schwacher schwarzer Strichführung dargestellto Wegfal
leode Grenzen sind scllYmrz gel:reuzta 

Die in starker roter Strichführung darg~stellten ßtraßenflucht
linien sind verbindlich; dagegen könne;n für die in schwacher roter 
Strichführung dargestellten neue~ GrundstUcksgrenzen geringfügige 
Vor~J chiebungen zugelassen we::cden o 

§ 4 

De.r__Q.§~lill.Df:§b.§J;Q.:h.QlL.~~].eq~,ll;.U!;lß..§Jd-anes 

Die Grenzen des Geltungsbereiches sind im Lageplan durch einen 
~ioletten Farbstreifen kehntlich gemachto 

'· ' 

§ 5 

'Ar.:t_gnd_}Jaß_.~;?P .. bauli.s:h2ll .. Jhltzung 
Art und Maß der baulichen Nutzung der Gruridstücke sowie die Grrind~ 
rißflächenzahl und die Geschoßflächenzahl ergeben sich aus dem 
Lageplan zum Bebauungsplano Das Maß der baulichen Nutzung ist 
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2 
durch die Darstellung der Gebäude und die ilngabc der Geschoßzahl 
(Erdgeschoß mitgeztihlt) festgelegto Die Art der Nutzung ist durch 
Flächenfärbung bzwo Farbstreifen ausgewiesene 

Ei nz e lh ei t ~1L.2-~.1?2E§~ß. 

b -· Q e b ii V:-9:.§. 

§ 6 

Für die Gebäude sind die im LagGplan zum Bebauungsplan darge
stellten Abstände von den Straßen und den Nachbargren~cn mit 
einem kleinGren Bauwich verbindlicho HinDichtlieh der ausec
wiesenen Gebäudegrundflächen können geringe Über- und Unter
schreitungen zugelassen werdena 
Die Festlegung der HGhenlage und weiterer ·Einzelheiten der 
Bebauung erfolgt im BaugenehmigungsverfahrenD 

2 G c:<+ '11 J ••t ...._,~-.-~a:rag,~n . .2._f?v8..L ...... D _a ze 
Die Grundstückseigentümer bzwa Erbbauberechtigten sind geno 
Reichsgaragenordnung VGrpflichtet~ bei der Bebauung ihres 
GrundstUcks für die vorhandenen und zu erwartenden Kraftfahr
zeuge der künftigen Bev10hner deo. Hauses,. der . .Angestellten deo 
Betriebes uswa Stellplätze und Garagen in geeigneter Größe 
auf dem B~ugrundstUck oder in dessen Nähe zu schaffena· · · 
Kellergaragen sind nicht vorgesehene Sie können nur im Ausnah
mefall zugelassen werden? wenn es gelä1:.demlißig vertretbar und 
der Baufluchtlinienabstand größer als ll,oo m istb 

l~.J12Jll&_e f ä.ß ..§. 

Das Aufstellen von Iviüllgefäßen in Kellerräumen ist nicht er
vvUnscht o SO\vei t mit dem Ant für Stadtreinigung und Fuhrpark 
nicht besondere Vereinbarungen ge~roffen werden, soll die 
Entfernung der Aufstellplätze vom Fahrweg höchstenD l5,oo m 
betragene ·Die Aufstellplätze sind gegen Einsicht abzudeckena 
Staub- und Geruchsbelästigungen sind durch geeignete }ilaßnah
men zu verhinderno Der Zugang von cler Straße bZ\7 o der Fahrv1eg 
zum Standplatz muß befestigt und stufenfrei seina-:Oas Planum 
der Aufstellplätze darf nicht mehr als o~!J.O m unter oder über 
Gelände liegeno 
Die Verv;endung von MUll tonnenschränken wird empfohlene- Die 
Schranktür ist so einzurichten, daß der Boden der MUllgefäße 
0,05 m über der Bedienungsfläche liegta 

.:t.z __ Vo.,;r.e:,grt e.n..2._;g;_irlfri e§igun_gm 
Die Vorgärten'sind als Zierg~~ten anzulegeno Die Einfriedigun
gen der Vorgärten an den Verkehrsflächen und privaten Wohnwa
gen dürfen eine Höhe von 0,80 m nicht überschreiten<~ 
Die Art der Sockelmauern und der Zäune wird im Einvernehmen 
mit der Bauverwaltung im Baugenehmigungsverfahren festgelegte· 

_2.2__ }Jebenßeb,ätl§.§. 
Behelfsmäßige Anlagen aller Art sind nicht 'zulässigo 
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~..Allflagen flir,... die Q..§?t.al tung_.JdE!L.NE.:t~E.DiLE!rr_J.?ri vaten 
Freiflächen 
~--.. -~~ 

Die Einrich-tung und Unterhaltung der privaten Freiflächen 
ist Sache der Grunds-tückseig€mtümer bzw. El~bbauberechtigten o 

Im Bereich der Gruppen- und Reihenhäuser haben sie die Anla
ge der Freiflächen-untereinander abzustimmeno Der Bauverwal
tung ist zu gegebener Zeit ein Gesamtplan Uber die Gestal
tung der Freiflächen· zur Gen.ehmigung vorzulegen" Dieser Plan 
soll enthalten: · 
a) Abgrenzungen der Straßen, Wege, Zufahrten und Stellplätze. 
b) Ausweisung der Grünflächen mit Baum- und Gehölzpflanzun

gen~ Wegen, Sitzplätzen, Kleinkinderspielanlagen.u.a~ 
c) Ausstattung der Vorgärten~ 

§ 7 
:: .. : 

Maßnahmen_§JJL.,; Ordi}u~ des . Grund. tm,L.J3ogens 
·nie Bereitstellung des·für die geplanten E!'schließungs- und 
Baumaßnahmen sowie für eine Nutzung zu öffentlichen Zv:ecken 
ausgewiesenen, in Privathand befindlichen Geländes soll mög-
.lichst durch freihändigen Erwerb herbeige::ührt \-:erden~ Andern-
falls vlird eine Grundstücksurnlcgung nach 1Taßgabe der §§ 45 ff 
des Bundesbaugesetzes vorgesehene Hilfeweise kann die Enteig
nung gemo der §§ 85 ff des Bundesbaugesetzes durchgeführt 
vverdeno Welche Maßnahmen im einzelnen angeordnet werden kön- "), 
nen, ergibt sich aus dem EigentUmerverzeichniso Die Lißgen-

·schaftsverwaltung der Hansestadt Lübeck ist ermächtigt9 die 
Bodenol,dnungsmaßnahmen edrizulei ten bzw o anzuordnenq 

·ner Senat der Hansestadt·. Lübeck 
Bauverwaltung 

Im Auftrage 

l- . ;t/ 1 / 

l);:z, / 1Vt>$.\iü·A021'V ·· 
Leitender Senatsbaudirektor Oberbaurat 





Besondere Vorschriften 
~~~~~~----------~--~~ 

§ 1 

Bestandteile des Bebauupgsplanes 
Bestandteile dieses Bebauungsplanes sind~ 

.Anlage 4 --

Anlage 1 - Beschlüsse von Senat und Bürgersc.haft 
2 - Verfahrensübersicht 
3 ~Begründung Teil Iy .Allgemeine Vorschriften 
4- Begründung Teil II~ Besondere.Vorschriften 

·5 .... Begründung Teil III, Überschlägig ermittelte 
Kosten 

6 - Lageplan 
7 - Eigentümerverzeichnis 
8 - Übersichtsplan 

§ 2 

Lage des Geltungsbereiches des Bebauungs·planes 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt in der Vorstadt 
St. Jürgen nördlich des Bahnkörpers der Bundeebahnstrecke Lübeck 
- Bad Kleinen zwiachen der Kronsfordcr .Allee und der geRlanten 
Umgehungsstraße in Verlängerung der Possehlstraßeo 

§ 3 

J,umveisung der Verkehrs- und Grünflächen 
Dc:r Geltungsbereicß d.es Bebauungsplanes wird durch die Krons
iorder Allee, die Hirtenstraße und die g~plari.te Heidstraße er
schlossen •. Die Erschließungsstraßen sind durch wegebraune Flächen-· 
färbung ausgewiesen. 
Für den öffentlichen Bedarf ist ein Kinderspielplatz ausgewiesen~ 

§ 4 

Entwässerungs .... und Versorgu~gsleituns~n 
Entwässerungsleitungen und Versorgungsleitungen für.Gas, Wo.sser 
und Elektrizität sind in den Straßen des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes vorgesehen ... 

§ 5 

Art und Maß der baulichen Nutzung 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist B-Gebiet (Reines 
Wohngcbi:et) im Sinne des § 41 der Landesbauordnung .. _ Die .Art der 
baulichen Nutzung der Grundstücke ergibt sich aus der Zeichene:r•,_ 
klärung zum Lageplan - Anlage 6 - 9 Das Maß der baulichen Nutztu~g 
der Grundstücke e.:rgibt sich aus der im Lageplan - Anlage 6 
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. 
eingetragenen Grundrißflächenzahl von 0, 3 und der Geschoßfl:ichon-
zaJil von 0,8 •. . . , 
Die Gxundrißflächenzahl ist das Verhältnis der bebaubaren Grund
stücksfläche zur Gesamtfläche des Gru.ndsxücks~.Die Geschoßfldchen
zahl ist das Verhältnis zwishhen dem Produkt von Gebäudegrund
flQchc und Geschoßzahl (Erdgeschoß mitgezählt) zur Grundstücksgrößo. 

Einzelheiten der Bebauung 
1. Gebäude 

§ 6 

Für die im Logeplan - Anlage 6 - ausgewiesenen Wohngebäude und 
Reihengaragen können im Rahmen der Vorschrift.en der Landesbau
ordnung andere Stellungen und im Rahmen der Vorschriften des 
§ 6 der Begründung Teil I - Anlage 3 - auch andere Gebäudeab
messungen als im Lageplan - Anlage 6 .... dargestellt, zugelassen 
werden. Die Dachneigung ist einheitlich zwischen 30° und 35 
festzulegen. Als Dacheindeckung sind Dachpfannen für alle Wohn-

. gebäude in einheitlicher Färbung zu verwenden. 
Dachgauben sind nicht zulässig. . 
Die Garagen sind mit einheitlicher Neigung und Dacheindecku.ng 
zu versehen. 
Ausn2hmen von den angegtbenen Dachformen, Dachneigungen uno. Dach
eindeckungen sind nur in besonderen Fällen im Einvernehmen mit 
der Bauverwaltung zulässig. · 

2.vorgärten, Einfriedigungen 
Eine-Abgrenzung der privaten Frei:I'lächen durch Mauern, Zäune-oder 
sonstige Einfriedigungen sowie die Bildung von Einzelgärten ist 
nicht zulässig. 

3. Abbruch bzw., Beseitigung von Gebäuden und sons:tigen baulichen 
Anlagen · · 

Gebäude und sonst~ge bauliche Anlagen, die der im Lageplan - An-
lage 6 - ausgewiesenen Nutzung nicht entsprechen, sind abZubrechen, 
sobald die Durchführung der geplanten Baumaßnahmen dieses erfordert, \ 
apätesten.ß; mi,t eintr~tender Baufi.J:iligkei t. Wes_entliche Erwei t '"rungen, · j 

Umbauten oder Instanasetzungen sind daher nicht zulässig« 

Lübeck, den 20 •. Juli 1961 

Der Senat der Hansestadt Lübeck 
Bauverwaltung 

Im Auftrage 

~. 
Leitender Senatsbaudirektor Oberbaurat 



Teil III __ ....._ _____ _ 

Aufstellung der überschläglich ermittelten Kosten für das Ge
!?.!~~-S!~§._;§~:E§:!:!!:!!!ß§.E!§:!!~§._1§1_=-~2!!§.f2!:~~!:-!!d:~§:.Ltl!!:~~!!§.:!!~§:g~-= 
gemäß § 9 (6) des Bundesbaugesetzes, die der Gemeinde für die . 
vorgesehenen städtebaulichen Maßnahmen voraussichtlich entstehen: 

Kosten des Grunderwerbs: 
für die Straße 240 
Aufwuchsentschädigung 

Kosten des Straßenbaues: 
Straße 240 
verlängerte Hirtenstraße 
Parkfläche 

ca. 12.400,--DM 

2§:~---S~2QQL==~M 

ca~ 66.500,--DM 
ca. 23.200,_--DM 

~~A---2~2QQ~==~M· 
ca, 95.000,-- DM 

Kosten des Kindefspielplatzes oa. 14.300,-- DM 
ca~ 128.200,-- DM 
------------------~--------

Gemäß § 129 (1) des Bundesbaugesetzes sind: 
10 v.H. des beitragsfähigen Erschließungs

aufwandes __ von der Hansestadt Lübeck 
zu tragen. oa. 12,800,--DM 

------.------------------------
90 v.H. des Erschließungsaufwandes durch den 

Erschließungsbeitrag von den Anliegern 
zu erbringen. 

Die Kosten ~ür die Erschließungsanlagen zur Ableitung von Ab
wasser sowie zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser 
sind yon den Anliegern voll zu erbringen. · 
Entwässerungsanlagen ca. 18.500,--DM 
Gas, Wasser, Elektrizität 

Lübeck, den 20. Juli 1961 

2@:.t __ g1.e222J.=~M 
ca. 46.000,--DM 
================· 

Der Senat der Hansestadt Lübeck 
Bauverwaltung 

:tm Auftrage 
:_ .1/ 
\Vt. .. 1[{. \/L{~--\ . .A. ;~V 

Leitender Senatsbaudirektor 

Im Auftrage 

·~~t~fi#W 
Oberbaurat 




